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Bestimm u ngen
auf welche jeder Liegenschaftsbesitzer wohl zu achten hat.

|
I

■:

1. Bei Ganten, Fertigungen und Erbschaften ist jeder Ver
käufer oder Käufer und Erbe verpflichtet, innert längstens 4 Wochen 
vom Verkaufstage, resp. Erbteilung an, die Eintragung resp. Streichung 
der Liegenschaften durch den Katasterschreiber besorgen zu lassen, 
bei Vermeidung einer Buße von Fr. 2. — im Unterlassungsfälle.

2. Bei Erbteilungen, geschehen sie durch die Behörden oder 
blos durch die Erben unter sich, sind die Abänderungen im Liegen
schaftsbesitz laut § 96 des Gesetzes über eheliches Güterrecht, Erb
recht und Schenkungen vom 20. April 1891 vom Gemeindeschreiber 
in das Fertigungsprotokoll eintragen zu lassen, bei Vermeidung 
einer Buße von Fr. 2. —, wobei darauf zu achten ist, daß sowohl 
landwirtschaftliche Grundstücke als Waldungen nicht in Parzellen 
unter 20 Aren Flächeninhalt zerlegt werden dürfen.

3. Bei Fertigungen und Würdigungen müssen die betreffenden 
Liegenschaften vorher im Büchlein eingetragen sein, ansonst sie 
weder gefertigt noch gewürdigt werden.
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Bemerkungen
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